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Kompetenzrechtliche Fragen eines Kündigungsschutzes für nebenberufliche 
Jagdschutzorgane 

Von Univ.-As�. Dr. Franz Merli, Graz 

Der Jagdschutz wird in Österreich unter ande
rem durch nebenberufliche Jagdschutzorgane 
besorgt, die in einem freien Dienstverhältnis 
zum lagdausiibungsberechtigten stehen und 
derzeit keinen Kiindigungsschlltz genießen. Die 
Arbeit analysiert das Verhältnis von privatrecht
lichen und öffentlich-rechtlichen Akten bei der 
Einsetzung und Enthebung von Jagdschutzor
ganen sowie die kompetenzrechtlichen Grundla
gen und den bisher einzigen - mißglückten -

landesgesetzlichen Versuch der Einführung ei
nes Kündigungsschlitzes und entwickelt auf die
ser Grundlage einen anderen Lösungsvor
schlag.

1. Der Jagdschutz und seine Organe

Die Jagdgesetze der österreichischen Bundesländer') 
enthalten regelmäßig einen Abschnitt über den Jagdschutz. 
Dieser Begriff .. umfaßt den Schutz des Wildes vor Raub
wild. Raubzeug und vor Wilderern und die Überwachung 
der Einhaltung dieses Gesetzes ... bestimmt § 30 des Tiroler 
Jagdgesetzes (TJG). das uns als jüngstes der relativ homo
genen österreichischen Jagdgesetze auch im folgenden als 
Beispiel dienen wird.') Der Jagdschutz besteht also einer
seits in der Hege (Schutz des Wildes vor wildernden Tieren 
und Menschen und ähnlichen Gefahren) und andererseits 
in der Aufsicht (Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen).') 

In der Regel obliegt der Jagdschutz eigenen Organen 
(Jagdaufsehern. Jagdhütern. Jägern): Der Jagdausübungs
berechtigte ist gesetzlich verpflichtet. Jagdaufseher anzu
stellen. sofern er deren Aufgaben nicht selbst erfüllt. 
Übersteigt das Jagdgebiet eine bestimmte Größe. muß er 
den Jagdschutz einem (oder mehreren) hauptberufli
chen Jagdaufseher( n) (Berufsjägern) anvertrauen: anson
sten kann er auch von nebenberuf l ich en Jagdschutzor
ganen besorgt \\erden (zB § 31 TJG).') 

Die Einsetzung der Jagdschutzorgane wird von den 
Jagdgesetzen durch ein zweistufiges Verfahren im Zusam
menspiel von Prirntrecht und öffentlichem Recht geregelt 

') Bgld: LGBI 1970130 iJF 1'17W59. 1980/29. 1982/2-1: Krtn: 
LGBl 1978176: NÖ: LGBI 197-1/76 (6500-0) idF 1975;39. 1977/12. 
1980/38. 1980/61: OÖ: LGBI 196-1.'12 idF 1965139. 1970/39: Sbg: 
LGBI 1977/9-1 idF 1978/11. 198-1/2�: Stmk: LGBI 195-1/58 idF 1957/ 
10. 1963/151. 1968/42. 1969/222. I< -2118. 1972/125. 1975/157. 1978/
52. 1981/18. 1983/4. 1984/1: Tir: LGBI 1983/60 idF 1984/-14: Vlbg:
LGBI 1948/5 idF 1948/6. 1948/24. 1964/37. 1975/9. 1981/4. 1981/14:
Wien: LGBI 1948/6 idF 1982/25. 1982/31.

') Vgl die entsprechenden Bestimmungen der anderen Jagdge
setze: Bgld: § 68 Abs 1: Krtn: § 43 Abs 2: NÖ: § 6-1 Abs 1: OÖ: 
§ -12 Abs 2: Sbg: § 48 Abs l; Stmk: § 41 Abs 1: Vlbg: § 53 Abs 1:
Wien: § 62 Abs 2. 

-') Funk. Beeidete Jagdaufsichtsorgane - eine Form dezentra
lisierter Verwaltung. JBI 1972. 455ff. 

') Dabei spielt in einigen Jagdgesetzen auch die Art der 
Vegetation und des Geländes eine Rolle: Bgld: § 69: Krtn: § 44: 
NÖ: § 65: OÖ: §§ .n Abs 1. 43: Sbg: § -t8 Abs 2: Stmk: § 4l 
Abs 1: Vlbg: § 53: Wien: § 63. 

( diese Unterscheidung zwischen öffentlich-rechtlichem und 
privatrechtlichem Teil der Einsetzung ist aus kompetenz
rechtlichen Gründen äußerst wichtig - dazu ausführlich 
Teil 3): Zunächst bestellt der Jagdausübungsberechtigte 
ein Jagdschutzorgan seiner Wahl. Die Bes tel lung ist ein 
privatrechtlicher Vertrag, dessen Gültigkeit nach den 
Regeln des Privatrechts zu beurteilen ist. Die Bestellung 
muß allerdings, um auch öffentlich-rechtlich wirksam zu 
werden. in einem zweiten Schritt von der Behörde bestätigt 
werden. Diese Bestät igung hat die Behörde bei Vorlie
gen der .,Bestellungsvoraussetzungen" - richtiger wäre: 
Bestätigungsvoraussetzungen - (zB § 32 TJG)') zu erteilen. 
Sie ist ein hoheitlicher öffentlich-rechtlicher Akt: ein 
Bescheid. 

Zur Entheb ung von Jagdschutzorganen findet sich im 
TJG nur die Bestimmung des § 34 Abs 1, wonach die 
Bestätigung der Bestellung bei Wegfall der Bestellungsvor
aussetzungen zu widerrufen ist.") 

Grundsätzlich bestehen drei Mög lichkei ten zur 
Deutung des Verhältnisses von privatrechtlicher und 
öffentlich-rechtlicher Ebene: 

a) Die Wirksamkeit des Bestätigungsbescheides kann
von der pr ivatrecht l ichen Gült igkei t  des Bes te l 
lungsvertrages abhängig sein. Das würde bedeuten, daß
der Bescheid ohne Vertrag unwirksam wäre und daß seine
Wirksamkeit automatisch mit der privatrechtlich wirksa
men Beendigung des Vertragsverhältnisses enden würde.
Diese Lösung würde aber zu unerträglicher Rechtsunsi
cherheit führen: Der Bestätigungsbescheid entfaltet
Rechtswirkungen ja nicht nur gegenüber dem Jagdaus
übungsberechtigten - diesem bestätigt er die Erfüllung
seiner öffentlich-rechtlichen Bestellungspflicht -. sondern
er überträgt auch dem Jagdschutzorgan hoheitliche
Zwangsbefugnisse und -pflichten (zB � 35 TJG).') Auch
diese wären dann vom Bestehen des privatrechtlichen
Bestellungsverhältnisses abhängig. Würde nun dieses Ver
hältnis auf eine Weise beendet. die an der privatrechtlichen
Wirksamkeit der Auflösung oder Kündigung Zweifel
erweckt. übertrüge sich diese Unsicherheit auf das Beste
hen der hoheitlichen Zwangsrechte und -pflichten. Weder
ein Dritter noch der Jagdaufseher selbst könnten sicher
sein. ob ihn nach wie vor die Pflicht zur Wahrnehmung der
Zwangsbefugnisse trifft. Unter Umständen könnte erst der
Ausgang eines zivilgerichtlichen Verfahrens nachträglich
darüber Klarheit schaffen. Dies würde aber den Intentio
nen der Jagdgesetzgebung nach einem geordneten und
effektiven Jagdschutz völlig zuwiderlaufen.

b) Auch die zweite Möglichkeit führt zu unbefriedigen
den Ergebnissen: wenn nämlich die Wirksamkeit des 
Bestätigungsbescheides nicht vom Bestellungsvertrag, son
dern von den Erklärungen des  Jagdausübungsbe-

') Vgl Bgld: § 71: Krtn: § 46: NÖ: § 67: OÖ: § 44: Sbg: § 49: 
Stmk: § 41 Abs 2: Vlbg: § 55: Wien: § 64. 

") Vgl Bgld: § 7-t: Krtn: § 45 Abs 2: NÖ: § 6 des Gesetzes über 
die Beeidigung und äußere Kennzeichnung der öffentlichen Lan
deskulturwachen. LGBI 6125: OÖ: § 46 Abs 1: Sbg: § 49 Z 7: 
Stmk: § -11 Abs 9: Vlbg: §§ 53 Abs 1. 56a: Wien: § 65 Abs 2. 

') Vgl Bgld: §§ 68 Abs 2. 76f: Krtn: §§ 48ff: NÖ: §§ 64 Abs 2. 
71 f: OÖ: § -17: Sbg: § 50: Stmk: § 42: Vlbg: § 57: Wien: § 68. 
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rechtigten abhängig ist.') Der Bescheid wäre dann auch 
wirksam. wenn gar kein Bestellungsvertrag abgeschlossen 
wurde. Dies ist zwar eher ein theoretisches Problem, weil 
man in der Bestellungserklärung des Jagdausübungsbe
rechtig(en und in der Hinnahme der Angelobung durch das 
Jagdschutzorgan in der Regel einen konkludenten Ver
tragsabschluß wird sehen können. Praktische Probleme 
entstehen aber bei der Enthebung. Zwar wäre dann klar, 
daß zivilrechtliche Streitigkeiten über das Bestehen des 
Bestellungsverhältnisses keinen Einfluß auf die Wirksam
keit des Bescheides hätten. In diesem Falle würde die 
Wirksamkeit dieses Bescheides bereits - oder erst - mit der 
(privatrechtlich zulässigen oder auch vertragsbrüchigen) 
Abberufungserklärung des Jagdausübungsberechtigten 
gegenüber der Behörde enden. Aber - ganz abgesehen von 
den Schwierigkeiten, die Willensmängel der Abberufungs
erklärung nach sich ziehen würden - wäre es auch in 
diesem Fall möglich, daß das Jagdschutzorgan wie auch ein 
Dritter davon gar nichts wissen. Auch das würde eine 
untragbare Rechtsunsicherheit bedeuten. 

c) Die am ehesten vertretbare Lösung bietet die dritte
Möglichkeit: Danach ist der Bestätigungsbescheid insofen 
vom Bestellungsverhältnis abhängig. a l s  der pr ivat
recht lich gült ige Bestellungsvertrag bei Vorl ie 
gen der  gesetzl ichen Voraussetzungen zwar die 
Pf l icht  der  Behörde zur bescheidmä-ßigen Bestä
t igung auslöst.  nicht aber B edingung für  die  
Wirksamkeit  des  Bestät igungsbescheides  i st. Die 
Behörde hat also vor der Erteilu-ng der Bestätigung das 
Vorliegen eines privatrechtlich gültigen Bestellungsvertra
ges zu überprüfen. doch macht ein Irrtum über diese Frage 
die Bestätigung nicht unwirksam. sondern nur rechtswid
rig. Analog würde eine pri\'atrechtlich wirksame (wenn 
auch möglicherweise vertragsbrüchige) Beendigung des 
Bestellungsverhältnisses die Behörd/ zum ausdrücklichen 
Widerruf der Bestätigung verpflichten. Damit ist für jeder
mann erkenntlich klargestellt. wie lang das Jagdschutzor
gan seine Zwangsbefugnisse ausüben kann. Für diese 
Lösung sprechen auch die spürlichen Hinweise der Jagdge
setze: Nach§ 34 Abs 2 TJG ist die Bestätigung zu widerru
fen ... wenn nachträglich ein Umstand hekan�t wird oder 
eintritt. der die Bestätigung ausgeschlossen hätte ... Das
Fehlen eines privatrechtlich gültigen Bestellungsvertrages 
ist ein solcher Umstand: Die Beendigung des Bestellungs
verhältnisses löst also. sobald sie „ei�tritt··. die Pflicht der 
Behörde zum Widerruf aus. 

Schwierigkeiten können sich dabei dann ergeben. wenn 
die privatrechtliche Wirksamkeit der Kündigung oder Auf
lösung des Bestellungsverhältnisses strittig~ ist� Hier wird 
die Behörde den Ausgang eines anhängigen Zivilprozesses 
abwarten, sonst jedoch die Frage gemäß § 38 A VG selbst 
entscheiden müssen. Widerruft die Behörde dagegen die 
Bestätigung trotz einer eindeutig wirksamen Kündigung 
oder Auflösung pflichtwidrig nicht, so kann  der abberu
fene Jagdaufseher zwar seine Zwangsbefugnisse weiterhin 
ausüben. weil der ihn ermächtigende Bescheid ja weiter 
besteht. er darf  es aber nicht. weil der Weiterbestand des 

') So zB die Konstruktion des Verhältnisses Gewerbeinhaber -
Pächter und Pächter/Gewerbeinhaber - Behörde nach der Recht
sprechung von YfGH und YwGH zur Ge\\erbeordnung: ,gl 
Mache-K inscher. Die Gewerbeordnung (1982). Anmerkun
gen 28-30 zu § -+Ü GewO 1973. Die Situation ist aber nur bedingt 
mit dem Jagdrecht vergleichbar. weil ja durch den Bestätigungsbe
scheid dem Jagdschutzorgan hoheitliche Zwangsbefugnisse verlie
hen werden. was im Gewerberecht nicht zutrifft. 

Bescheides rechtswidrig ist. Dasselbe gilt für die Zeit 
zwischen Beendigung des Vertragsverhältnisses und 
behördlichem Widerruf. 

2. Die Ausgangslage: ({ein Kündigungsschutz für neben
berufliche Jagdaufseher 

Entscheidend für die Pflicht zum Widerruf und damit für 
den Bestand der Zwangsbefugnisse des Jagdschutzorgans 
ist also die Kündigung oder Auflösung seines Bestellungs
verhältnisses zum Jagdausübungsberechtigten. Welche 
Regeln dafür gelten, ist von dessen Qualifikation als 
Arbeitsverhäl tnis abhängig: Liegt eine solche vor, 
finden darauf das Arbeitsrecht und dessen kündigungs
rechtliche Bestimmungen grundsätzlich Anwendung; han
delt es sich um kein Arbeitsverhältnis, so gelten die Regeln 
des allgemeinen Privatrechts. 

Unter einem Arbeitsverhältnis versteht man „ein 
Rechtsverhältnis, das die Leistung abhängiger, fremdbe
stimmter Arbeit zum Inhalt hat und durch Arbeitsvertrag 
begründet wird".') Wesentliches Merkmal bildet dabei die 
persönl iche Abhängigkei t  des Arbeitnehmers, die 
sich unter anderem in der Fremdbestimmtheit in Arbeits
ort. Arbeitszeit und Arbeitsweise äußert. Gerade das ist 
aber bei nebenberuf l i chen Jagdschutzorganen nicht der 
Fall: Ihre Tätigkeit ist im Vergleich zu einem typischen 
Arbeitnehmer weitgehend selbstbestimmt_ was zusammen 
mit dem gegenüber einer vollen Beschäftigung geringen 
Ausmaß der zeitlichen Inanspruchnahme das Entstehen 
einer persönlichen Abhängigkeit vom Arbeitgeber verhin
dert. 

Aus diesem Grund ist das Verhältnis von Jagdaus
übungsberechtigtem und Jagdschutzorgan nicht als 
Arbeitsverhältnis. sondern als „freies Dienstverhältnis" zu 
bezeichnen. Welchen rechtlichen Regeln dieser Vertragsty
pus unterliegt, ist umstritten.'") Gemeinsam ist den ver
schiedenen Positionen aber. daß sie die Anwendbarkeit 
von Vorschriften, die dem Schutz des abhängigen Arbeit
nehmers dienen, verneinen. weil beim freien Dienstvertrag 
eben diese Abhängigkeit und das damit verbundene 
Schutzbedürfnis nicht bestünden. Daher erübrigt sich 
bereits aus grundsätzlichen Überlegungen. einzelne 
Schutzbestimmungen auf ihre Anwendbarkeit auf den 
freien Dienstvertrag zu prüfen. Dies zeigt sich auch in 
unserem Fall am Beispiel der§§ 1159. 1159b ABGB: Man 
kann die darin enthaltenen Regelungen über (sehr kurz 
bemessene) Kündigungsfristen für Dienstverträge als 
Schutz\'orschriften zugunsten des (abhängigen) Arbeitneh
mers verstehen: dann sind sie aber gerade aus diesem 
Grund nicht auf freie Dienstverträge anwendbar. Will man 
sie dagegen für diese gelten lassen. muß man ihnen den 
spezifischen Schutzcharakter (um den es in unserem Fall ja 
geht) absprechen. Außerdem machen Kündigungsfristen 
allein noch keinen Kündigungsschutz aus. 

Zusammenfassend kann  man also fes t s t el l en, 
daß für die Enthebung v o n  nebenberuf l i chen 
Jagdschutzorganen derzei t  ke ine  p r i vat recht l i
chen Vorschri f ten bes tehen. d ie  ihnen e inen  aus
reichenden Kündigungsschutz  gewähren. 

") Schwarz-Löschnigg. Arbeitsrecht: (198-+). 99: \'gl auch 
F l o retta-Spielbüchler-Strasser .  Arbeitsrecht F (198-+). 
13 ff. und Tom an d 1. Wesensmerkmale des Arbeits,·ertrages 
( 1971 ). 190. 

'") Allgemein zum freien Dienstvertrag und zum Stand der 
Meinungen Wachter. Der sogenannte freie Dienst,ertrag:. RdA 
198-+. -lll5ff mwN. 
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3. Kompetenzrechtliche Grundlagen für die gesetzliche
Einführung eines Kündigungsschutze 

Grundsätzlich könnten für die Erlas�:irg "On Vc,rsc,hrif
ten zur Einführung eines Kündigungsschutzes für nebenbe
rufliche Jagdschutzorgane 4 Kompetenztathe lande des 
B-VG in Betracht kommen. Es sind dies:

a) .. Zivilrechtswesen" (Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG);
b) ,.Die zur Regelung des Gegenstandes erforderlichen

Bestimmungen auf dem Gebiete des Zivilrechtes" im 
Bereich der Länderzuständigkeit (Art 15 Abs 9 B-VG); 

c) .. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art 12 fällt"
(Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG);") 

d) .. Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und Angestellten
schutz. soweit es sich um land- und forstwirtschaftliche 
Arbeiter und Angestellte handelt" (Art 12 Abs 1 Z 6 
B-VG).11)

a) unu c) ·ind ßundeszustiindigkeiten in Gesetzgebung
und ollziehung, bei d) ist der Bund für die GruncJsa1zge
setzgebung, die Länder für die Ausführungsgesetzgebung 
und Vollzidrnng zuständig. und h) fällt in die Zu tändig
keit der Ulmler in c etzgebung und Voll2ichung. 

Der Tatbestand d) teilt sich in Z\ ei Mcreiche: dc11 
.. Arbeiter- und Angestelltenschutz'· und das .. Arbeiter
recht". beide auf dem Gebiet der Land- und F r twirt
schaft. Ersterer umfaßt „alle jene Maßnahmen. die zum 
Schutz der Arbeitnehmer gegen eine Au bcutung oder 
vorzeitige Abnürzung ihrer A rbcitskraft per. önlicher 
Arbeitsschutz) und gegen Gefährdung ihre Lebens, ihrer 
Gesundheit und ihrer Silllichkeit in Jen Betrieben (.techni
scher Arheils, chutz) crlttssen wurden".") in Küntligungs-
chutz fällt somit nicht untt>r die e Maßnahmen, weil er 

nicht die angegebenen Zwecke verfolgt. Er ist aber auch 
nicht im zweiten Bereich, dem „Arbeiterrecht". enthalten, 
weil dieses in der Regelung des (vertraglichen) Arbt!itsver
hiiltnissc� besteht und <lohcr - im Gegensatz zum „Arbei
ter- und nge.stelltcn�chutZ" - ein soil:hes vorau ·setzt. Wie 
jedoch hen ausg,efülu·t I urde. ist die vertrnglichc Bezie
hung zwischen .Jag.dau iihungsbc::rei.:htigtem und ncbenbe
ruOi ·hen, Jagd. chutzorgan ehen k e i 11 Arbeitsverhältnis. 

Ähnliches gilt für den Kon1petenz1atbestand c). Trotz 
unterschiedlicher Textierung umfaf3t er wie d) neben der 
Regelung von Arbeit venragsl'erhältnisscn au h MM�nah
men zum Arbeiter- und Ange telltenschutz. r•) Kündigungs
rechtliche Bestimmungen lassen sich wiederum weder in 
den einen noch in den anderen Bereich einordnen. Die 
Kompetenztatbestände c) und d) zum Arbeitsrecht schei
den somit aus der Betrachtung aus. 

Es bleiben nun die beiden Tatbest:indc a) und b) zum 
Zivilrecht. Sie stehen zueinander im Vcrhiiltni · von Regel 
und Ausnahme:") Grundsätzlich fällt das Zivilrecht. wesen 
gemäß Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG in die ZlL�tiindigkeil des 
Bundes; Abweichungen davon sind gemäß Art 15 Abs 9 
B-VG als „Adhäsions-" oder .,Annexkomp •tenz·.,') der
Länder im Bereich ihrer Zuständigkeit iur Ge. etzgebung
möglich. wenn sie zur Regelung des Gegen ·tande · .,erfor-

") Vgl dazu Öhlinger. Das Arbeitsrecht in der bundesstaatli-
chen Kompetenzverteilung. in: FS Strasser ( l9R3) 21 ff. 

") VfSlg 1936'1950. 
") VfSlg 7932, 1 l)76, 

") fSlg :.-8/J IJ26. 2-152/1952. 
'') .A. da m 11 v ich-Funk. Österreichisches Verfassungsrecht' 

(198-1) 16.J: W11l1n-Mavcr. Grundriß des österreichischen 
Bundcsvcrl'ns�ung,n:rht\' ( i985). 89. 

derlich" sind. Su etwa ist der Landesgeset2geber als 
Jagdgeset2geber dazu befugt, das Schadenersatzrecht für 
Wild chädcn in einer von den allgemeinen Schadenersatz
recht für Wildscniid:!n in einer von den allgemeinen 
Schadenersatzbestimmungen des ABGB abweichenden 
Weise zu regeln.'") Kriterium für diese Befugnis ist die 
„Erforderlichkeit" der Sonderregelung. Ob nun die Regel 
- Bundeskompetenz - Anwendung findet oder eine u. -
nahme - Landeskompetenz - geboten ist. i t somil von der
Auslegung die es Begriffes abhängig. Die Rechtsprechung
des Vcrfassun tsgerichtshofes legt hier einen tiul.lerst trcn
gen Maßstab an: Zivilrechtliche Bestimmungen in einem
Lande gesetz sind demnach nur zulässig, ,,sofern sie in
einer unerläßlichen Verbindung mit anderen Bestimmun
gen stehen, die den Hauptinhalt des Gesetzes bilden",
denn „andernfall würde das Zivilrechtswesen .. . nicht,
wie es dem eigentlichen Sinn der Bundesverfassung ent
·pricht. grundsützlich in die Kompetenz des Bundes fallen,
·ondern es läge auf diesem Gebiete eine besondere Art von
k nkurrierender Kompetenz des Bundes und der Länder
vor. Diese Möglichkeit aber wollte die Bundesverfassung
nicht . chaffen ," 11) Unter Berücksichtigung die er I nrerpre
tation wird man nun kaum behaupten k „ nnc11, die Schaf
fung von kiindigungsrechtlichcn IJestimmungcn Gi I neben
berufliche Jagdschutzorgane sei wr Regelung clcs Jagd
rechts „notwendig• dh .,unerläßlich·'. Daher $cheidet auch
der Tatbestand b) aus. und e bleibt als Erg e b nis der
Betrachtung. daß n u r  der Bund auf Grund de
Kompetenzta tbe lande des Art 10 Ab· L Z
B- G „Zivi l rechtswesen" zur  E inführung  e ines
sol chell Kündigungsschutzes  berecht ig t  i s t.

4. Die Vorarlbcrger Lösung - ein millglücktcr Versuch

Trotz dieser - für die Länder - ungünstigen erfa sung. -
rechtlichen Voraus etzungen hnt es bereits einen lande ge
setzlichen Ver uch gegeben, um die küncligung rechtliche 
Stellung der nebenberuflichen Jagd:chutzorganc zu verbcs-
ern. Das Land Vorarlberg hat in einer Novelle zum 

Jagdgesetz'') im Jabre 1975 (LGBI 9) ein chlägige Be. tim
mungen erln . en. lhre Analyse erlaubt. die Möglichkeiten 
und Grenzen der lande ge.etzgehung 1111 dnem Beispiel 
darzustellen. 

Die Au g;ing Jage des Vorarlberger Ja11dgesetze. ( JG) 
vor der erwähnten Novelle i ·t durchaus mit (kr derzeitigen 
Regelung in iinderen Jagdgeset2en zu vergleichen: Auch in 
Vorarlberg haben die Jagdau. übung berechtigten Jagdauf
seher zu bestellen, die dann von der Behörde bei orliegeD 
be timmter Voraussetzungen (§ 55 JYG) bc. tätige und 
beeidigt werden müssen (� 53 Ab I VJG). Über die 
Enthebung von Jagdaufsehern oder den Widerruf ihrer 
Bestätigung durch die Behörde enthielt das VJG allerd-ings 
keine Regelung; dafür sah es vor, daß das Jagdschutzorgan 
bei nachträglicbem Wegfall der Be�tätigung vorauss tzun
gen ,.die durch die Beeidigung erlangten Rechte•· verliert 
<* 5 Abs 1). Damit war al ·o eine gesetzliche Wirk am
keitsbe chränkung des Be tätigungsbe cheiue ge·chaffen. 
die jedoch ausdrücklich nur an den Wegfall der Bestäti
gungsvoraussetzungen des§ s: Z 1-4 YJG. nicht aber des 

") VfSlg 8849/1980. 
'') VfSlg 8989/1980: vgl auch VfSlg 558/1926. 1809/1949, 2452/ 

1952. 2537/1953. 2595/1953. 2658/1954. 2934/1955. 8458/1978 und 
9145/1981. 

") Jagdgesetz für das Land Vorarlberg. LGBI 1948/5 idF 1948/ 
6, 19-18/2.J und 196-1137. 
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Bestellungsverhältnisses selbst anknüpfte. Welches Schick
sal der Bestätigungsbescheid nun in diesem Fall erfährt, 
scheit1t v01lig offen (vgl die drei in Abschn l angeführten 
Möglichkeiten). 

Die Novelle erweiterte den § 53 Abs 1 VJG um den 
Satz: "Die Kündigung oder sonstige Auflösung des Dienst
verhältnisses bedarf der Genehmigung der Bezirksverwal
tungsbehörde." Gleichzeitig wurde ein neuer § 56a ins 
VJG eingefügt, der die Voraussetzungen für die Erteilung 
dieser Genehmigung regelt. Sie ist demnach zu erteilen, 
wenn 

.,a) der Jagdaufseher die durch die Beeidigung erlang-
ten Rechte verliert(§ 56 Abs 1); 

b) dem Jagdaufseher die Jagdkarte entzogen wurde;
c) das Jagdpachtverhältnis aufgelöst wird;
d) ein wichtiger Grund für eine vorzeitige Auflösung

des Dienstverhältnisses iS der das Dienstverhältnis regeln
den Vorschriften vorliegt··. 

Die Fälle a) und b) entsprechen dem Widerruf der 
Bestätigung der Bestellung - nur läßt sich hierunter der 
Wegfall des Bestellungsverhältnisses wegen des ausdrückli
chen Verweises auf§ 56 Abs 1 VJG, der wiederum auf die 
Bestätigungsvoraussetzungen des § 55 Z 1-4 VJG ver
weist, nicht ohne weiteres subsumieren. Lit c) ist eine 
Sonderregelung für einen der Fälle, in denen ein Jagdaus
übungsberechtigter diese Eigenschaft und damit das 
Bestellungsrecht verliert; sie ist in diesem Zusammenhang 
unerheblich. Entscheidend dagegen ist Fall d). 

Ohne sich auf Detailfragen einzulassen, läßt sich dazu 
folgendes feststellen: Die Pflicht zur Genehmigung der 
Beendigung des Vertragsverhältnisses und ihre Bindung an 
das Vorliegen eines „wichtigen Grundes" erscheint 
zunächst als Bestimmung über die pr ivatrecht l iche 
Gültigkeit der Kündigung oder Auflösung. Eine solche 
Regelung ist dem Landesgesetzgeber aber aus kompetenz
rechtlichen Gründen verwehrt (siehe Teil 2) und daher 
verfassungswidrig. Man könnte nun versuchen, § 56a lit d 
VJG iS des Grundsatzes der „verfassungskonformen Inter
pretation"") nur als Regelung der öffent l ich-recht l i 
c h e n Wirksamkeit der Beendigung des Vertragsverhält
nisses zu betrachten. Dann aber ist die Novelle sinnlos, 
weil sie keine Verbesserung bringt: Eine willkürliche 
Kündigung eines nebenberuflichen Jagdschutzorgans ohne 
wichtigen Grund kann nach wie vor privatrechtlich zulässig 
sein, weil ja das ABGB für freie Dienstverhältnisse keine 
Kündigungsschutzbestimmungen enthält; nur für das 
öffentliche Recht müßte sie unbeachtlich bleiben, weil sie 
nicht genehmigt werden kann. Der Jagdaufseher wäre 
somit in derselben Lage wie sein Kollege anderswo zwi
schen privatrechtlicher Abberufung und behördlichem 
Widerruf (siehe Abschn 1), jedoch mit dem Unterschied, 
daß er kein - zumindest ausdrückliches - Recht auf einen 
Widerruf besitzt, der erst die Rechtsunsicherheit über den 
Bestand seiner Zwangsbefugnisse beseitigen könnte. 

Zusammenfassend kann man also fests te l len, 
daß die Vorar lberger  Lösung n icht  geglückt  
erscheint ,  we i l  s ie  - sofern s ie  n icht  überhaupt  
verfassungswidrig  i s t  - weder dem Jagdschutzor
gan nützt, noch einen effekt iven Jagdschutz  ge
währleist et. 

19) Vgl dazu Adamovich-F unk, Österreichisches Verfas
sungsrecht, 33; Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen 
Bundesverfassungsrechts, 48; beide mit weiteren Nachweisen der 
Rechtsprechung. 

5. Ein Alternativvorschlag

Halten wi� die Ausgangspositio:1 !Ür eine Lesung noch 
einmal fest: Nach der derzeitigen gesetzlichen Lage beste
hen keine Kündigungsschutzbestimmungen für nebenbe
rufliche Jagdschutzorgane; sie dürfen auch nicht durch 
Landesgesetz eingeführt werden, denn ein solcher Eingriff 
in privatrechtliche Rechtsverhältnisse wäre aus kompetenz
rechtlichen Gründen verfassungswidrig; und ein Nichtzur
kenntnisnehmen der privatrechtlichen Kündigung und 
damit ein Weitergelten der öffentlich-rechtlichen Bestäti
gung über den Bestand des privatrechtlichen Vertragsver
hältnisses hinaus erscheint als unzulässig - ganz abgesehen 
davon, daß es dem entlassenen Jagdaufseher nichts nützt. 

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, rechtspolitisch 
nicht bei der Enthebung, sondern bei der E i nsetzung  des 
Jagdschutzorgans anzusetzen. Die einfachste Möglichkeit 
besteht darin, den Abschluß eines Bestellungsvertrages, 
der Kündigungsschutzbestimmungen enthält, zur aus
drücklichen Voraussetzung für die Erlassung des Bestäti
gungsbescheides zu machen. 

Diese Lösung würde bedeuten, daß der Jagdausübungs
berechtigte verpflichtet ist, dem Jagdschutzorgan vertrag
lich einen Kündigungsschutz einzuräumen, der dann indi
rekt auf das öffentliche Recht - die Pflicht zum Widerruf 
des Bestätigungsbescheides - zurückwirken würde: Wenn 
keine anderen Widerrufsgründe entstehen, darf die 
Behörde den Bestätigungsbescheid erst nach einer privat
rechtlichen wirksamen Beendigung des Bestellungsverhält
nisses widerrufen. Zwar besteht die Pflicht zum Widerruf 
auch im Fall einer vertragsbrüchigen Kündigung, wenn sie 
zivilrechtlich wirksam ist, doch hätte das Jagdschutzorgan 
dann immerhin noch Klagemöglichkeiten aus dem Ver
tragsverhältnis, was eine deutliche Verbesserung der der
zeitigen Lage herbeiführen würde.'0) 

Die kompetenzrechtliche Beurteilung der vorgeschlage
nen Bestimmung hängt von der Gewichtung formaler und 
inhaltlicher Argumente ab. Aus formaler Sicht ist sie 
unbedenklich: Sie regelt ja nicht die privatrechtliche Gül
tigkeit des Bestellungsvertrages - und damit die Privat
rechtsverhältnisse zwischen Jagdausübungsberechtigtem 
und Jagdschutzorgan-, sondern nur die Voraussetzungen 
für den öffentlich-rechtlichen Bestätigungsakt, also das 
öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen Behörde einer
seits und Jagdausübungsberechtigtem und Jagdschutzorgan 
andererseits. Damit greift sie nicht mehr in die Privatrecht
sphäre der Vertragspartner ein als etwa die „Bestellungs
voraussetzungen" des § 32 TJG. Dem Jagdaus
übungsberechtigten steht es frei, wen immer zu beliebigen 
Bedingungen zum Jagdaufseher zu bestellen: Ein willkür
lich kündbarer Vertrag mit einem gelähmten Ausländer 
ohne Jagdkarte und Jägerprüfung (um ein extremes Bei
spiel zu wählen) kann unter Umständen pr ivatrecht l i ch  
ohne weiteres gültig sein; nur darf die Behörde dann 
keinen Bestätigungsbescheid erlassen. Will der Jagdaus-

"') Diese Lösung gründet auf dem Modell c (siehe Abschn l); 
aber auch wenn man die anderen Modelle für das Verhältnis 
zwischen Privatrechtsakt und Bescheid heranzieht, würde sie eine 
Verbesserung der Lage des Jagdschutzorgans bedeuten: Gemäß 
Modell a würde es seine Zwangsbefugnisse bis zur wirksamen 
Vertragsbeendigung innehaben, diese wäre aber durch die Kündi
gungsschutzbestimmungen erschwert; im Modell b würde der 
Bescheid zwar schon mit der Abberufungserklärung unwuksam 
werden, das Jagdschutzorgan könnte sich aber zivilrechtlich (aus 
dem Bestellungsvertrag) schadlos halten. 
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übung berechtigte jedoch seine ö ffe n t l i c l l - re c h t l i � hc  
Beste l lungspflicht erfü l len .  muß er . chon derze i t  e inen 

ertrag mit  ci·ncm hestimn11en Panner - einem. der dü: 
oraus�etz:ungen des § 31 TJ G erfü l l t  - und m i r  best imm

tem Inhal t  - die Venragspflichten de Jugtlschu t20rgans 
müssen jedenfall die Besorgung t.les J.tgd. chutze gemäß 
s 30 Abs 2 TJ G umfassen - absch l ießen. Die vorgeschla
gene Regelung gleicht i h r e r  S t r u k t u r  n a c h  völlig diesen 
indirekten Beschränkungen der Vertragsfreiheit und wäre 
danach genauso zulässig wie diese . 

Aus i n h a l t l i c h e r  Sicht könnte man unter Umständen 
Bedenken an d ieser Lösung anmelden :  wenn man nämlich 
die lrrndcsgesetzl ichcn Be. t immungcn etwa des § 32 TJG 
als Bcschriinkungen der Vert ragsfre iheit aus öffe n t l i 
c h e  111 l n tcrc!\ ·c und daher al� ö ffen t l iches Recht versteht .  
die vorges h lagene jedoch als  nur im p r i va t e n  Ln tere e 
der Jagd:chutzorgane gelegen und daher als kompetcnz
recht l i ch nicht gedeckt erachte t .  Dem k:rnn freil ich en tge
gengehalten werden.  t.l.aß die ermeidung von w i l l kürl i 
chen Kündigungen und großer Fluktuation unter  den 
Jagdaufsehern auch im öffen t l ichen Inwresse l iegt . Dar
über h inaus best immt  sich die Zuordnung von Vnr�chri i'ren 
zum öffentlichen oder zum privaten Recht eben nicht nur 
nach der dieser Argumentation zugrunde liegemlen Inter-

essenstheorie .  sondern vor allem auch nach der A rt der 
Rechtsverhältnisse . die sie regel n .  also nach der oben 
angewendeten Subordinations- oder Subjektionstheorie ." )  

Nachdem nun aber inhaltliche Argumentation und Inter
essentheorie keine eindeutigen Ergebnisse bringen ,  wäh
rend die Einordnung nach formalen Kriterien und nach der 
Subordinationstheorie eindeutig ausfäl l t ,  ist - auch unter 
Berücksichtigung des Vorherrschens formaler Argumen
tationsmuster i n  der Lehre und i n  der Rechtsprechung der 
österreichischen Höchstgerichte") - anzunehmen, daß die 
vorgeschlagene Regelung aus dem Kompetenztite l  ,.Jagd
recht" verfassungsrechtlich zulässig ist . 

Eint· · · bcrprü.fung diesc.r Best immung durch ucn Verfas• 
sungsgericht.shof könnic dann stattfinden . we nn ein Jagd
ausübungsberech t igter gegen einen Bescheid . mit dem die 
Bestätigung der Be tel l uag wegen ichtvorl iegens e ines 
Vert rags mit Kündigungsschutzbest immungen er agt 
wird . nach Erschöpfung des lnstanzenzuges Beschwerde 
führt. 

") Dazu zB K o z i o l - W e l s e r ,  Grundriß des bürgerlichen 
Rechts l' ( 1 983) . 4 ff mwN. 

") A d a m o v  i ch-Fu n k .  Österreichisches Verfassungsrecht, 
J5 f. 

Entscheidungen Nr  9- 1 3

9. - §§ 6, 7 ABGB; 16 Z 2 KV Steinarbeiter:

Die Auslegung des KV Sleinarbeiler ergibt, daß ein Arbeiter, der 
sein Dienslverhältnis ersl nach Konsumierung seines Urlaubs, 
aber noch vor Erhalt des Urlaubszuschusses durch Kündigung 
beende!, Anspruch auf aliquolen Urlaubszuschuß besilzt. 

OGH 13. 3 . 1 984. 4 Ob 85i83 : KG Ried 1 7  3. 1983 . 5 Cg 1 /83: 
ArbG Schärding. 20. 12 . 1 982. Cr 2/8 1 .  
Der K I  war bei der Bekl vom 2. 6 1978 bis 1 7 . 6 . 1 980 als 

Steinhauer beschäftigt. Auf das Dienst\'erhällnis war der KV 
Steinarbeiter nach dem Stand mm 1. -l .  1 979 anzuwenden .  

§ 16 Z 2 des KV best immt ua folgendes:
u) lle AN l'rhalten in jedem Kalenderjahr 7ll ihrem _gern 1ß

UrlauhsG gebührenden Ur laub cn tgc l 1  e inen  Url'i u hszu,drnll. der 
bd Antrl 1 1  de� rlilub Fii l l i!! i,1. Wird ucr rlauh In Teilen 
gewährt. gebührt nur uc1 cntspr.:>chendc !"ei l de� rlauh,Luschu,
se,. \ ird in  cinc111 Kalenucrjuhr ein rl:rnh nicht !,,onsumia1 . su 
ist der Urlaubszuschuß am Ende des Kalenderjahres fällig. 

b) D ieser Urlaubszuschuß hetrii.gt -l . .2 Wochenlöhne. ab
1 .  Apri l  1 9RO 4 .3 Wochenlöhne bzw. Lehrl i ngsentsch1idigung.

c) D ie Berechnung des U rlJubs-Lu,drn "e · f W( ll;hcn loh11 auf
Basis der be1riehlich vereinbarten A rhc11Szei 1 ) erfolgt nach den 
gleichen Grund ätzen wie die Berechnung de Urlaub entgelte . 
Zwischen der Firmenlei tung und dem Be trieb_rat ( fo lls kei n  
solcher be�teh t .  m i t  dem AN)  kann  vereinbart werden . daß  uic 
Auszahlung de! rlaub,zuschusses w einem späteren Zeitpunkt 
erfolgt .  wenn aus mncrbetrieblichcn Gründen hd U rlaubs�ntritl 
die Auszah l ung n icht 111öglich ist .  1 1 1  die cm FaJlc ist der Urlaubs-
1.uschuß piilesten am Ende de. Kak:ndcrjahre t111 zubewhlcn. 

ndc1 das Diensl'vcrhälini frühi.: . 1s1 di.:r rlaubszuschull mit 
Lösur1g cles Dionsrvc rhaltnisse� fäll ! • .  

ei l  AN .  die wlihrentl d es  Kalenderjahres eintreten .  erhalten 
den aliquoten Tei l  des rlnubszuschusses entsprechend der auf 
diese. Kalenderjahr c11t falle11den Dien:tzeit . Dieser aliquote Teil 
lsr en tweder bei /\ntri l l  e ines Urlaub oder. wen n  kein Urlaub 
konsumiert wird. am Ende des Kalenderjahres fällig. 

e) AN. deren Dienstvcrhäl tn i  vor V�rbmud1 eine. Urlaubs
endet. haben Anspruch auf lcn al iqumcn Teil des Urlnub�zu
schusses. entsprechend ihrer im KaJ,mdcrjahr - ,\N im ersten 
Dienstjahr jedoch e ntsprechend ihrer im Dicnstjühr - zurückge
legten Dienstzeit ( j e  Woche Y,: ) . 

f) N (Lc. hrl inge ) .  die den Urlauhszust:huß für da lnuJende
Kalenderjahr hereit crhallen haben .  aber noch vor Abl:'luf des 
Kalendcrj�hrcs aus cheid�n. haben den c r lrn l tenen Urlaub. zu
schull E1ntci lsmäl.lig - e111sprccbencl dem Rest de� K�lendcrjnhre' -
zurückzuzahlen. wenn sie selbst kündigen . . . 

g) Der Anspruch auf Urlaubszuschuß entfäl l t .  wenn der A N
selbst kündigt . . .  ·· 

Am 4. 10 . 1976 wurde zwischen der Firmenleitung der Bekl und 
den Betriebsräten die bereits bislang aus organisatorischen Grün
den praktizierte Regelung durch eine Betriebsvereinbarung ver
bindlich festgelegt . wonach die Zahlung des U rlaubszuschusses in 
der -l. Oktoberwoche bzw. in der Zeit zwischen 20. und 25 . 10.  
erfolgen sollte . Das D ie nstverhältnis zur bek!P endete durch 
Kündigung des Kl. Bis dahin hatte der Kt seinen gesamten 
Urlaubsansprnch in natura verbraucht .  

Der KI begehrt von der Bek l die Au�zahlung des aliquoten 
Urlaubszusd1u. ·e für das Kalenderjahr 1 980. Die Bekl wandte 
ein , daß dem KI der Urlaub zuschuß gemäß § 1 Z 2 lit g des KV 
nicht zustehe. weil er da Dienstverhältnis clb t aufgekündigt 
h abe. 

Das ETStgcr gah dem Klagebegehren Sta l l .  Es ve.mat hicbei die 
Auffassung, daß die in § 16 Z 2 lit c geregelte Enniicht igung zur 
Erstreckung des Auszahlungszei tpunkte des rlal.lbszuschusi;as 
im Wege einer fü:tricbsvereinbarung sowie auch die auf Grund 
dieser Be t immung abge. chlos�ene ßctrieb�vcrcinbarung im 
Widerspruch zu § 3 AhVG stünden und einher nichtig seien . 

- bcr Berufung der beklP wies das Bcrufun!,!sger das Klu_gebe
gehren zur Gänze mi t  der Begründung ub. dull gemaß � 1 6  Z 2 
li t  g der anteilige Urlaubsz.ust:huß 11ich1 zu,tc:-he. weil 1.kr Kl noch 
vor seiner Aus.zahllmg las Dienstvcrhallnis selbst gekündigt habe . 
wodurch der Anspruch entfallen sei .  

Der OGH gab der Revision des K l  statt. 


